
 

 

Beispielrechnung Pflegegrad 2: Pflege nach Zeit (Mo-Mi-Fr) 

 

Was wird gemacht? 

- Der Pflegedienst kommt dreimal pro Woche (Montag, Mittwoch und Freitag) morgens zu Ihnen nach 

Hause, um Sie jeweils 30 Minuten lang zu unterstützen. 

- Tätigkeiten: Unterstützung beim Anziehen, Waschen oder anderen Aufgaben, die Ihnen den Start in 

den Tag erleichtern. 

 

Kostenaufstellung: 

Was kostet ein Besuch? 

- Pflegezeit: 30 Minuten × 1,20 € = 36,00 € 

- Wegepauschale: 6,17 € für die Anfahrt 

- Gesamtkosten pro Besuch: 42,17 € 

 

Was kostet es pro Woche? 

- Pflegezeit für 3 Besuche: 36,00 € × 3 = 108,00 € 

- Wegepauschale für 3 Besuche: 6,17 € × 3 = 18,51 € 

- Gesamtkosten pro Woche: 126,51 € 

 

Was kostet es pro Monat? 

- Eine Woche hat etwa 4,33 Wochen im Monat. Daher: 

  126,51 € × 4,33 = 547,75 € 

 

 

 

 



 

Wer zahlt das? 

Die Pflegekasse übernimmt bei Pflegegrad 2 bis zu 796 € im Monat für Pflegesachleistungen (z. B. den 

Pflegedienst). Da Ihre Kosten mit 547,75 € niedriger sind, wird der Rest als Pflegegeld ausgezahlt. 

 

Wie viel Pflegegeld bleibt übrig? 

- Genutzte Sachleistungen: 547,75 € 

- Höchstbetrag: 796 € 

- Genutzte Prozent: 547,75 ÷ 796 ≈ 68,8% 

- Restliche Prozent für Pflegegeld: 100% − 68,8% ≈ 31,2% 

 

Das Pflegegeld bei Pflegegrad 2 beträgt 347 €. 

- Pflegegeld-Auszahlung: 31,2% × 347 € ≈ 108,26 € 

 

Ergebnis: 

Zusätzlich zu den Pflegesachleistungen erhalten Sie noch 108,26 € Pflegegeld, das Sie frei nutzen 

können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipp: Geld sparen mit zusätzlichen Krankenkassen-Leistungen 

Wenn Sie Leistungen der Krankenkasse 

 (z. B. Medikamentenmanagement oder Kompressionsstrümpfe) dazubuchen, spart das Kosten. 

Warum? 

- Die Krankenkasse zahlt die Hälfte der Wegepauschale, was die Belastung für Ihre Sachleistungen 

verringert. 

- Dadurch bleibt ein größerer Teil Ihres Pflegegeldes übrig. 

 

→ In jedem Fall bleibt mehr Geld für Sie über, wenn sie eine Kombination aus beide 

Leistungsbereichen nehmen. Kontaktieren Sie uns gerne und buchen einen kostenlosen 

Erstberatungstermin! 

 



 

 

Neue Berechnung mit Krankenkassen-Leistungen: 

 

Was ändert sich bei den Kosten? 

- Wegepauschale: 6,17 € pro Besuch 

  - Hälfte zahlt die Krankenkasse: 6,17 ÷ 2 = 3,09 € 

  - Übrig bleibt für die Pflegekasse: 6,17 − 3,09 = 3,08 € 

- Neue Gesamtkosten pro Woche: 

  - Pflegezeit: 108,00 € 

  - Wegepauschale (nur Pflegekassen-Anteil): 3,08 € × 3 = 9,24 € 

  - Gesamtkosten pro Woche: 108,00 € + 9,24 € = 117,24 € 

 

Was kostet es pro Monat? 

- 117,24 € × 4,33 ≈ 507,52 € 

Wie wirkt sich das aufs Pflegegeld aus? 

- Genutzte Sachleistungen: 507,52 € 

- Höchstbetrag: 796 € 

- Genutzte Prozent: 507,52 ÷ 796 ≈ 63,8% 

- Restliche Prozent für Pflegegeld: 100% − 63,8% ≈ 36,2% 

- Pflegegeld-Auszahlung: 36,2% × 347 € ≈ 125,75 € 

 

Ergebnis: 

- Ohne Krankenkassen-Leistungen: 

  - Monatliche Kosten: 547,75 € 

  - Pflegegeld-Auszahlung: 108,26 € 

 

- Mit Krankenkassen-Leistungen: 

  - Monatliche Kosten: 507,52 € 

  - Pflegegeld-Auszahlung: 125,75 € 
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